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Amt, Datum, Telefon 

660 Amt für Verkehr, 13.10.2021, 51-33 98  
660.11 - Artur Bergen 

Drucksachen-Nr. 

2264/2020-2025/1 

 
 
 

Beschlussvorlage der Verwaltung Diese Vorlage  
Nachtragsvorlage  ersetzt die Ursprungsvorlage. 

  ergänzt die Ursprungsvorlage. 
 

Gremium Sitzung am Beratung 

Stadtentwicklungsausschuss 02.11.2021 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) 
 

Haushaltsplan mit Stellenplan 2022 des Amtes für Verkehr 
 
Betroffene Produktgruppe 
 

11.12.04 – ÖPNV 
 
 
Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen 
 

- 
 
Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan 
 

Mehraufwand durch Vorlaufmaßnahmen von moBiel zum Nahverkehrsplan (NVP) für das Bündel 
1 (Taktverdichtungen im Abendverkehr) von 300.000 € in 2022, 409.000 € in 2023 und jeweils 
421.000 € in 2024 und 2025. 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt den Haushaltsplan mit Stellenplan 
2022 (Drucksachen-Nr. 2264/2020-2025) mit den folgenden Änderungen dieser Vorlage zu 
beschließen: 
 
Erhöhung der Aufwendungen an moBiel für das Maßnahmenbündel 1 (Taktverdichtungen im 
Abendverkehr) als Vorlaufmaßnahme zum NVP in Höhe von 300.000 € in 2022, 409.000 € in 
2023 und je 421.000 € in 2024 und 2025 (s. Anlage 1). 
 
 
 

Begründung: 
 
Aktuell wird der neue NVP erarbeitet und mit einer eigenständigen Beschlussvorlage in die 
politischen Gremien eingebracht. 
 
Als zwei vorgezogene Maßnahmen zum neuen NVP sind von moBiel vorgesehen:  
 

1) Die Einrichtung eines Schnellbusses Enger/ Spenge – Bielefeld und 
2) Das Maßnahmenbündel 1 – Taktverdichtungen im Abendverkehr 
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Die Beratung über den NVP ist noch nicht abgeschlossen. Um die Umsetzung der vorgezogenen 
Maßnahmen in 2022 und 2023 nach dem Beschluss des NVP zu ermöglichen, ist die 
Finanzierung im Haushalt 2022 sicher zu stellen.  
 
Die Mehraufwendungen für den Betrieb des Schnellbusses sind bereits in der Etatvorlage 
(Veränderungsliste Anlage zu 1 zur Ursprungsvorlage Nr. 2264 / 2020-2025) berücksichtigt.  
 
Die Aufwendungen für das Maßnahmenbündel 1 sind in der Etatvorlage noch nicht enthalten.  
Das Bündel besteht aus der Bereitstellung von zusätzlichen Verbindungen im Abendverkehr auf 
folgenden Linien: 
 
Linie 32 (Sieker – Hillegossen – Auf dem Busch – Oldentrup – Stieghorst)  
Linie 51 (Schildesche – Brake – Milse)  
Linie 138 (Stieghorst – Hillegossen – Ubbedissen)  
Stadtbahnlinie 2 (Sieker – Jahnplatz – Altenhagen).  
Darüber hinaus werden zusätzliche Fahrten an Sonntagen (vormittags) auf den Linien 32, 51 und 
138 angeboten.  
 
Im Detail sind folgende zusätzliche Leistungen vorgesehen: 
 
Linie 138: Der aktuell täglich angebotene 15-Minuten-Takt bis ca. 23 Uhr wird bis zum 
Betriebsschluss verlängert. Der an Sonn– und Feiertagen ab Betriebsbeginn bis ca. 12 Uhr 
bestehende 30-Minuten-Takt wird auf einen 15-Minuten-Takt halbiert. Damit besteht täglich zu 
allen Zeiten an der Stadtbahnendhaltestelle der Linie 4 in Stieghorst eine Anschlussfahrt in 
Richtung Hillegossen und Ubbedissen. Das gilt auch für die Gegenrichtung.  
 
Linie 32: Derzeit besteht auf der Linie 32 täglich ab ca. 20 Uhr ein AST-Angebot. Stattdessen 
verkehrt zukünftig die Linie 32 bis zum Betriebsschluss. An Sonn- und Feiertagen vormittags wird 
das AST-Angebot ebenfalls durch den Busbetrieb wie im Tagesverkehr ersetzt. 
 
Linie 51: Derzeit ist der Stadtteil Brake täglich ab ca. 20 Uhr und sonntags vormittags nur über ein 
AST-Angebot erreichbar. Zukünftig verkehrt die Linie 51 täglich bis zum Betriebsschluss und an 
Sonn- und Feiertagen auch am Vormittag. 
 
Linie 2: Der derzeit von Sonntag bis Donnerstag geltende 30-Minuten-Takt ab ca. 23 Uhr bis 
Betriebsschluss wird nun täglich zu einem 15-Minuten-Takt verdichtet. 
 
Die zusätzlichen Leistungen sollen auf Grundlage der bestehenden Betrauung zur Erbringung von 
ÖPNV-Leistungen von moBiel erbracht werden. In Ergänzung zu dem bestehenden Weg des 
Ausgleichs über den Gewinnabführungsvertrag der moBiel mit der SWB soll die moBiel einen 
Betriebskostenzuschuss unmittelbar von der Stadt Bielefeld erhalten. Der Zuschuss ist bei der 
Ermittlung und Überprüfung der ausgleichsfähigen Kosten im Rahmen der Betrauung zu 
berücksichtigen. Die benötigten Ansätze sind gem. der Anlage 1 für die Jahre 2022-2025 
zusätzlich aufzunehmen. 
 
 
 
Beigeordneter 
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